
 

 

 

 

 

 

 
Teilnahmeberechtigung 

 

Für unsere Ferienfreizeiten gelten folgende Altersgrenzen, 

um eine altersadäquate Betreuung und Programmdurchfüh-

rung sicher zu stellen: 

 

Mindestalter: 8 Jahre --- Höchstalter: 15 Jahre 

 

Dabei gilt das Alter zu Beginn der Ferienfreizeit, also am 

11.07.2011. Über eventuelle Ausnahmen von dieser Altersre-

gelung entscheidet die Freizeitleitung. Es stehen 20 Plätze für 

teilnehmende Kinder zur Verfügung. Eine Mitgliedschaft in 

unserem Verein ist nicht Voraussetzung zur Teilnahme. 

 

Kosten und Anmeldung 
 

Die Kosten pro Kind setzen sich wie folgt zusammen: 

 

Kostenbeitrag: 360,00 € 

Taschengeld:   40,00 € 

Gesamtkosten: 400,00 € 

 

Im Kostenbeitrag enthalten sind alle Kosten für Fahrt, Unter-

bringung mit Vollpension in der Jugendherberge, Programm-

kosten und Getränke (Sprudel / Tee) zwischen den Mahlzei-

ten. Das Taschengeld ist frei verfügbar, wird aber aus Sicher-

heitsgründen von den Betreuern in Form von Taschengeld-

konten verwaltet. 

 

Zahlungsweisen: Der Gesamtbetrag kann wahlweise nach 

Erhalt einer Rechnung oder in Raten gezahlt werden. Wer 

Ratenzahlung wünscht, wendet sich bitte telefonisch unter 

(06853) 400053 an unseren Vereinsvorsitzenden. 

 

Übernahme Eigenanteil: Der Landkreis Merzig-Wadern 

bietet minderbemittelten Familien in seinem Einzugsgebiet 

die Möglichkeit, einen Teil des Kostenbeitrages zu überneh-

men. Infos dazu gibt es bei der Freizeitleitung. 

   

 

 

 

 

 

 
Veranstalter und Freizeitleitung 

 

Veranstalter der Ferienfreizeit ist der Schüler-Freizeit-Club 

„Flinke Flöhe“ Merzig e.V. Der Verein führt bereits seit seiner 

Gründung im Jahre 1990 jährlich eine Ferienfreizeit in den 

Sommerferien durch. 

 

Mehr Infos zum Veranstalter sind auch unter 

www.flinkefloehe.de im Internet zu finden. 

 

Die Freizeitleitung übernehmen wie schon seit mehreren Jahren 

die Dipl.-Pädagogen Dirk Oehling (Tholey) und Simone Schäfer 

(Lisdorf). 

 

Ort und Zeit der Ferienfreizeit 
 

Die Fahrten nach Montabaur und zurück finden mit Autos statt. 

Auch vor Ort stehen uns PKW in ausreichender Zahl zur Verfü-

gung, um damit unsere geplanten Ausflüge unternehmen zu 

können. 

 

Die Ferienfreizeit findet in der Jugendherberge Montabaur statt. 

Montabaur ist erstmals Ziel unserer Ferienfreizeit. Die Jugend-

herberge verfügt über 136 Betten und ein großes Außengelände 

mit vielen Spielmöglichkeiten. Die Stadt selbst ist Kreisstadt des 

Westerwaldkreises und hat 12.500 Einwohner. 

   

 

 

 

 

 

 
Vorgesehene Programmpunkte 

 

Wir haben auch 2011 ein abwechslungsreiches Programm anzu-

bieten. Hier eine Auswahl der vorgesehenen Programmpunkte: 

 

¶ Freizeitbad „Tauris“ in Mülheim-Kärlich (modernes Frei-

zeitbad mit vielfältigen Möglichkeiten incl. Riesenrutsche, 

Wildwasserkanal und Hangelnetz) 

¶ Wild- und Freizeitpark Westerwald mit Sommerrodelbahn 

¶ 9. Olympische Flohspiele 

¶ Spielaktion „Einundzwanzig“ (s. unten) 

¶ Mons-Tabor-Bad Montabaur 

¶ Turniere auf freiwilliger Basis 

¶ Freizeit zur eigenen Gestaltung (für alle, die sich dabei 

langweilen würden, bieten wir auch hier Programm an) 

 

Organisatorisch bedingte Änderungen bleiben vorbehalten. 

Genauere Angaben zum Programm werden auf dem Elternabend 

mitgeteilt, zu dem rechtzeitig schriftlich eingeladen wird. 

 

Spielaktion òEinundzwanzigå 
 

Okay, wir leben im 21. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Aber 

das nun doch schon seit einigen Jahren. Ist das etwa ein Grund, 

das gleich alles mit dieser Zahl verknüpft wird? Wohl kaum –  

da muss etwas anderes dahinterstecken. 

 

An der 21 führt kein Weg vorbei. Immer wieder taucht sie auf. 

Selbst die etwas gewöhnungsbedürftigen Animateure, die extra 

für die Ferienfreizeit engagiertet wurden, sind völlig von der 21 

überzeugt. Das bringt zum Teil sehr ungewöhnliche Programm-

angebote mit sich… 

 

Soweit die Rahmengeschichte unserer Spielaktion zur Ferien-

freizeit 2011. In bewährter Art wird sie sich durch die Ferien-

freizeit ziehen und immer wieder für Überraschungen sorgen. 

Welche Programmpunkte diesmal damit verknüpft werden, 

bleibt allerdings noch unser Geheimnis. 

    



Allgemeine Teilnahmebedingungen  
 
§1: Teilnehmer der Ferienfreizeiten 

(I) Teilnahmeberechtigt sind alle inaktiven Mitglieder des Vereins, die die in 

der Ausschreibung genannten Altersgrenzen erfüllen. Über Ausnahmen von 

den Altersgrenzen entscheidet die Freizeitleitung. 

(II) Ebenfalls teilnahmeberechtigt sind Nichtmitglieder, die die in der Aus-

schreibung genannten Altersgrenzen erfüllen. 

(III) Die zur Verfügung stehenden Plätze werden in der Reihenfolge der 

eingehenden Anmeldungen vergeben. 

§2: Betreuer der Ferienfreizeiten 

(I) Der Vorstand legt geeignete volljährige Personen zur Leitung der Ferien-

freizeiten fest (im Folgenden Freizeitleitung genannt). 

(II) Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Betreuerplätze können Anmel-

dungen von geeigneten Personen entgegengenommen werden, die zum Beginn 

der Ferienfreizeit volljährig sind. Über begründete Ausnahmefälle von der 

Altersregelung entscheidet die Freizeitleitung. 

(III) Um eine effektive Teamarbeit zu ermöglichen ist die Freizeitleitung 

berechtigt, eingehende Betreueranmeldungen abzulehnen. Ferner kann die 

Freizeitleitung Betreueranmeldungen bereits vor der Ausschreibung einer 

Ferienfreizeit entgegennehmen. 

§3: Anmeldung 

Anmeldungen zu einer Ferienfreizeit können nur schriftlich auf dem dafür 

vorgesehenen Formblatt des Veranstalters erfolgen, das der Ausschreibung 

beiliegt. Die Anmeldungen sind an die Vereinsadresse zu richten. 

§4: Kostenbeitrag 

Über Höhe und Zahlungsweise wird in der Ausschreibung informiert. Erfolgt 

keine pünktliche Bezahlung, ist der Veranstalter nach schriftlicher Erinnerung 

mit Fristsetzung berechtigt, den betreffenden Teilnehmer von der Teilnehmer-

liste zu streichen. 

§5: Taschengeld 

Die Höhe des Taschengeldes wird aus pädagogischen Gründen einheitlich 

festgelegt und in der Ausschreibung mitgeteilt. Über das Taschengeld können 

die Teilnehmer in der Freizeit frei verfügen, Restbeträge werden am Ende der 

Freizeit ausgezahlt. Aus organisatorischen Gründen wird das Taschengeld 

gemeinsam mit dem Kostenbeitrag erhoben, ist aber kein Bestandteil des 

Kostenbeitrages. 

§6: Rücktritt von einer Ferienfreizeit 

 (I) Im Falle des Reiserücktritts vor Beginn der Freizeit wird eine Rücktrittskos-

tenpauschale fällig. Diese beträgt 

- mehr als 30 Tage vor Reisebeginn: 25% vom Rechnungsbetrag. 

- 15 bis 30 Tage vor Reisebeginn: 50% vom Rechnungsbetrag. 

- 0 bis 14 Tage vor Reisebeginn: 75% vom Rechnungsbetrag. 

(II) Ist zum Zeitpunkt des Reiserücktritts der Rechnungsbetrag bereits gezahlt, 

wird der Rest des Reisepreises vom Veranstalter innerhalb 20 Tagen zurückge-

zahlt. Ist der Rechnungsbetrag noch nicht bezahlt, so ist die Rücktrittskosten-

pauschale innerhalb 20 Tagen zu überweisen. 

(III) Zur Rückzahlung der Rücktrittskostenpauschale verpflichtet sich der 

Veranstalter für den Fall, dass bis Reiseantritt dennoch alle Plätze belegt 

werden können. Die Rückzahlung erfolgt in diesem Fall spätestens 14 Tage 

nach Ende der Reise. 

§7: Absage einer Ferienfreizeit 

Im Falle einer Absage der Ferienfreizeit durch den Veranstalter werden den 

Angemeldeten die bereits bezahlten Kostenbeiträge zurückerstattet. Ein weiter-

gehender Anspruch besteht nicht. 

§8: Sonstige Bestimmungen 

(I) Bei groben Verstößen gegen die Ordnung, die während der gesamten 

Maßnahme gilt und bekannt gegeben wird, kann jeder Teilnehmer / jede 

Teilnehmerin von der Freizeitleitung vorzeitig nach Hause geschickt werden. 

Alle in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten gehen zu Lasten der 

Personensorgeberechtigten, auch Kosten für etwa notwendig werdendes 

Begleitpersonal. 

(II) Auf die strikte Einhaltung der Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes 

(JuSchG) während der Freizeit wird ausdrücklich hingewiesen. 

(III) Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass während der 

Veranstaltung aufgenommenes Bild- und Tonmaterial zu Werbezwecken für 

den Veranstalter sowie zu Zwecken der weiteren Jugendarbeit des Veranstalters 

verwendet wird. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Auf der Suche nach dem richtigen Spiel? 

Kostenlose Beratung, faire Preise und 

Lieferung frei Haus für Flinke Flöhe bei 
 

Dirk Oehling 
Diplom-Pädagoge ¶ Spielpädagoge 

 

Spiele, Spielmaterial 

Spielpädagogische Dienstleistungen 

 
Bahnhofstraße 73 

66636 Tholey 

Tel.: (0 68 53) 40 00 07 

Fax (0 68 53) 40 00 08 

Mobil: (0 15 22) 9 52 13 11 

info@flohpapa.de 

www.flohpapa.de 
 

Mitglied im Netzwerk Spielpädagogik der Akademie Remscheid 

  
Ferienfreizeit 

in Montabaur 

 
11. ã 23.07.2011 

 

 

 

 

 

 
 

Jugendherberge Montabaur 
Außenansicht der Jugendherberge Montabaur, auf deren 

Gelände sich auch ein kleines Waldstück befindet. 

 
„Einundzwanzig“ 

Spielaktion zur Ferienfreizeit 

2011 in Montabaur 

 
Veranstalter: 

Flinke Flöhe Merzig e.V. 

c/o Dirk Oehling 

Bahnhofstraße 73 

66636 Tholey 

Tel. (06853) 400053 

    

 


